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Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Hauptausschuss 10.02.2020 Ö Vorberatung 

Gemeinderat 27.02.2020 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenstand   

Neuerlass der Polizeiverordnung der Ortspolizeibehörde 
Rheinfelden (Baden) gegen umweltschädliches Verhalten, 
Belästigung der Allgemeinheit, zum Schutz der Grün- und 
Erholungsanlagen und über das Anbringen von Hausnummern 
(Polizeiliche Umweltschutz-Verordnung) 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Die Stadtverwaltung schlägt vor:  
 
Der Gemeinderat stimmt dem Neuerlass der Polizeiverordnung zu.  
 

 
An lagen  
     
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Amt für öffentliche Ordnung 32/19/2020 27.01.2020 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Rago, Dominic   
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von Betrag Euro 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro 

 
 nein 

 
 Erläuterung: 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Kostenstelle Name der Kostenstelle 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

Gemäß § 17 Absatz 1 des Polizeigesetzes Baden-Württemberg (PolG) treten 

Polizeiverordnungen spätestens 20 Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 

Des Weiteren war eine Neufassung aufgrund Änderungen der Rechtslage und der 

Rechtsprechung erforderlich. 

Aufgrund dessen wird die Polizeiverordnung zum Schutz der öffentlichen Ordnung und 

gegen umweltschädliches Verhalten (Polizeiliche Umweltschutzverordnung) neu erlassen. 

 

Die bisherige Polizeiverordnung aus dem Jahr 2007 hat sich bewährt. Die neue 

Polizeiverordnung orientiert sich deshalb besonders an der bisherigen Polizeiverordnung 

sowie an der entsprechenden Mustersatzung vom Gemeindetag Baden-Württemberg und 

gliedert sich in 7 Abschnitte. 

 

Die Änderungen zur bestehenden Polizeiverordnung (PolVO) wurden in dem beigefügten 

Entwurf der PolVO „gelb“ dargestellt. 

 

Die wichtigsten Änderungen bzw. Hinweise werden im Folgenden erläutert: 

 

 

Abschnitt 1: Begriffsbestimmungen 

 

Es ist bei Rechtsvorschriften üblich, dass die Begriffsbestimmungen am Anfang stehen.  

In den Begriffsbestimmungen wird erläutert, was unter öffentlichen Straßen zu verstehen ist. 

Die Definition ist aus dem Straßengesetz Baden-Württemberg (StrG B.-W.). 

 

 

Abschnitt 2: Schutz gegen Lärmbelästigung 

 

§ 3 Lärm aus Gaststätten 

 

1) Aus Gaststätten und Versammlungsräumen innerhalb der im Zusammenhang bebauten 

Gebiete oder in der Nähe von Wohngebäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch 

den andere erheblich belästigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls 

geschlossen zu halten. 

2) Für die Einhaltung der in Abs. 1 genannten Verpflichtung ist der Betriebsinhaber und     

der Veranstalter gleichermaßen verantwortlich. 

 

§ 4 Lärm von Sport- und Spielplätzen 

 

(1) Spielplätze, die weniger als 50,00 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen in der 

Zeit zwischen 21.00 Uhr und 08.00 Uhr und Sportplätze, die gleichfalls weniger als 50,00 m 

von der Wohnbebauung entfernt sind, zwischen 22.00 Uhr und 07.00 Uhr nicht benutzt 

werden. 

(2) Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der Ortspolizeibehörde. 

(3) Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

insbesondere die Sportanlagenlärmschutzverordnung, unberührt. 

 

§ 5 Haus- und Gartenarbeiten 

 

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die zu erheblichen Belästigungen anderer führen können, 

dürfen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht ausgeführt werden. 
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§ 8 Lärm durch Fahrzeuge 

 

In bewohnten Gebieten oder in der Nähe von Wohngebäuden ist es auch außerhalb von 

öffentlichen Straßen und Gehwegen verboten, 

a) Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen, 

b) Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen, 

c) Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten oder 

auf Innenhöfen von Wohnhäusern anzulassen, 

d) beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm zu verursachen, 

e) mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötige Schallzeichen 

abzugeben. 

 

 

Abschnitt 3: Umweltschädliches Verhalten und Belästigung der Allgemeinheit 

 

§ 12 Gefahren durch Tiere 

 

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet wird. 

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen Tieren, die durch 

ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, ist der 

Ortspolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Im Innenbereich (§§ 30 - 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentlichen Straßen und 

Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer 

Person, die durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen. 

 

§ 13 Verunreinigung durch Hunde und Pferde 

 

Der Halter oder Führer eines Hundes oder Pferdes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine 

Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten 

verrichtet. Dennoch dort abgelegter Kot ist unverzüglich und ordnungsgemäß zu beseitigen. 

 

§ 14 Bienenhaltung 

 

Bienenstände dürfen an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufgestellt 

werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet werden. 

 

§ 15 Taubenfütterungsverbot 

 

Tauben dürfen auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und 

Erholungsanlagen nicht gefüttert werden. 

Es ist auch verboten Futter auszulegen oder auszustreuen, soweit dies üblicherweise von 

Tauben aufgenommen wird. 

 

§ 16 Belästigung durch Ausdünstungen u. ä. 

 

1) Übelriechende Gegenstände oder Stoffe dürfen in der Nähe von Wohngebäuden nicht 

gelagert, verarbeitet oder befördert werden, wenn Dritte dadurch in ihrer Gesundheit 

geschädigt oder erheblich belästigt werden. 

Das Ausgießen übelriechender, schädlicher oder anderer umweltgefährdender Flüssigkeiten 

ist verboten. 

2) Sonstige immissionsrechtliche Vorschriften bleiben unberührt. 
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§ 17 Aufstellen von Zelten und Wohnwagen/-mobilen 

 

1) Zelte und Wohnwagen dürfen außerhalb baurechtlich genehmigter Campingplätze zum 

Aufenthalt von Menschen nicht aufgestellt werden, wenn nicht die erforderlichen sanitären 

Einrichtungen zur Verfügung stehen. Grundstücksbesitzern ist es untersagt, ihre 

Grundstücke dafür zur Verfügung zu stellen oder Verstöße gegen Satz 1 zu dulden. 

2) Es ist untersagt auf öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und 

Erholungsanlagen Behausungen mit Planen, Kartonagen, decken, Matratzen oder ähnlichen 

Material herzurichten. 

3) Die Vorschriften des Naturschutzgesetzes, des Landeswaldgesetzes und der 

Straßenverkehrsordnung bleiben unberührt. 

 

§ 18 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen 

 

(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in Grün- und Erholungsanlagen oder den 

zu ihnen gehörenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt 

- außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Plakatsäulen, Anschlagtafeln usw.) zu 

plakatieren; 

- andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften oder zu bemalen. 

Dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von öffentlichen Straßen und 

Gehwegen oder Grün- und Erholungsanlagen einsehbar sind. 

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, 

insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist. 

(3) Wer entgegen den Verboten des § 18 Abs. 1 außerhalb von zugelassenen Plakatträgern 

plakatiert oder andere als dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt, ist zur 

unverzüglichen Beseitigung verpflichtet.  

Die Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 des Polizeigesetzes 

auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den jeweiligen Plakatanschlägen 

oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird. 

4) Wer Werbematerial wie z.B. Zeitschriften, Prospekte, Flugblätter, kostenlose 

Wochenblätter oder sonstige Druckerzeugnisse aller Art verteilt, ist verpflichtet, eine damit 

zusammenhängende Verunreinigung auf Straßen, Wege, Plätze oder Grün- und 

Erholungsanlagen unverzüglich zu beseitigen. 

 

 

Abschnitt 4 Schutz der Grün- und Erholungsanlagen 

 

§ 20 Ordnungsvorschriften 

 

(1) In den Grün- und Erholungsanlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschriften 

untersagt, 

1. Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflächen außerhalb der Wege und 

Plätze sowie der besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flächen zu 

betreten; 

2. Wegesperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedigungen oder Sperren zu 

überklettern; 

3. außerhalb der Kinderspielplätze oder der entsprechend gekennzeichneten Tummelplätze 

zu spielen oder sportliche Übungen zu treiben, wenn dadurch Dritte erheblich belästigt 

werden können; 

4. Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu verändern oder 

aufzugraben oder außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer anzumachen; 

5. Pflanzen, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen; 
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6. Hunde, ausgenommen solche, die von Blinden oder Sehbehinderten mitgeführt werden, 

unangeleint umherlaufen zu lassen; auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen dürfen Hunde 

nicht mitgenommen werden; 

7. Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedigungen oder andere Einrichtungen zu 

beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen; 

8. Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen; 

9. Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benützen sowie außerhalb der dafür besonders 

bestimmten und entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, 

Snowboarden oder Schlittschuhlaufen) /oder Inline-Skating/ zu treiben, zu reiten, zu zelten, 

zu baden oder Boot zu fahren; 

10. Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen; dies gilt nicht für Kinderwagen und 

fahrbare Krankenstühle sowie für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht 

gefährdet werden. 

(2) Die auf Kinderspielplätzen aufgestellten Turn- und Spielgeräte dürfen nur von Kindern bis 

zu 14 Jahren benützt werden. 

(3) Auf öffentliche Sportanlagen dürfen Hunde nicht mitgenommen werden. 

 

 

Abschnitt 7: Schlussbestimmungen 

 

§ 31 (Ordnungswidrigkeiten) wurde entsprechenden den o.g. Änderungen angepasst. 

 

 

§ 32 Inkrafttreten 

 

Diese Polizeiverordnung tritt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig treten die früheren Polizeiverordnungen, die dieser Polizeiverordnung 

entsprechen oder widersprechen, außer Kraft. Das ist insbesondere die Polizeiverordnung 

zum Schutz der öffentlichen Ordnung und gegen umweltschädliches Verhalten (polizeiliche 

Umweltschutzverordnung) vom 17.10.2006, zuletzt geändert am 27.09.2007. 

 

 

In der Sitzung werden die Änderungen zur bisherigen Fertigung der Polizeiverordnung 
erläutert.  
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